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Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 30/93 und die örtlichen Bauvorschriften für das Gebiet "Ehemaliges GUS-Objekt am Glambecker See"
Auf der Grundlage des § 10 und des § 1 (8) des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch  Art. 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), sowie nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 18.04.2006 (GVOBl. M-V S. 102),
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20.05.2011 (GVOBl. M-V S. 323), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Neustrelitz vom  15.08.2013  folgende Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 30/93 einschließlich der örtlichen Bauvorschriften für das Gebiet "Ehemaliges GUS-Objekt am Glambecker See",
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

Planzeichnung - Teil A 

Die farbig dargestellten Festsetzungen stellen die Änderungen 
gegenüber der bisherigen Fassung des B-Plans dar.

Kopie Satzungsexemplar

Planzeichenerklärung 
 
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 
 
   
 WA  Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
 
 
WA 1  Allgemeines Wohngebiet, Teilgebiet 1 (siehe textl iche Festsetzungen Nr. 2.2 ) 
 
 
WA 2  Allgemeines Wohngebiet, Teilgebiet 2 (siehe textl iche Festsetzungen Nr. 1.2.3 )  
 
 
 
Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO) 
 
    0,4 Grundflächenzahl 
 
GR 220 qm Grundfläche der baulichen Anlagen 
 
     II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 
 
 Zahl der Vollgeschosse, zwingend 
 
Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO) 
 

o offene Bauweise 
 
 nur Einzelhäuser zulässig 

 
 

 Baugrenze 
 

 Baulinie  
 
 Hauptfirstrichtung der straßenseitigen Bebauung (bezogen auf Hauptgebäude) 
 

TH = 8 m Traufhöhe als Höchstmaß 
 
TH = 5,5 - 6,5 m     Traufhöhe als Mindest- und Höchstmaß 
 
Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB) 
 
 Straßenverkehrsflächen 
 
 
  Straßenbegrenzungslin ie 
 

  
         Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
 
Zweckbestimmung 

 
verkehrsberuhigter Bereich 

 
Fuß-, Wander- und Radweg 
 
 

 
Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 
 
  Grünflächen 
 
 
 

Zweckbestimmung 

 
Park- und Grünanlagen, öffentlich 
 

 
Park- und Grünanlagen, privat 

 
 
Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege  
und Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 BauGB) 
 

Umgrenzung von  Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und  
zur Entwicklung von Natu r und Landschaft 

 
 

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen . 

 
 
         zu erhaltende Einzelbäume 
 
Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz (§ 9 Abs.6, § 172 Abs. 1 BauGB)  
 
 
  Erhaltungsbereich 
 
 
  Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen 

 
 
Sonstige Planzeichen 

 
  
 Flächen für Stellplätze, Garagen  und Gemeinschaftsanlagen 

  
Zweckbestimmung  
 

      St           Stellplätze 
 
 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 30/93 
 
 

Grenze des räuml ichen Ge ltungsbereichs der Satzung über die 3. Änderung  
des Bebauungsplans Nr. 30/93 
 

  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen 
 
 
Gestaltungsfestsetzungen (§ 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 86 BauO M-V) 
 
         vorhandene bauliche Anlagen 
  
 
SD Satteldach 
 
FD Flachdach  
 
38° - 48° Dachneigung als Mindest- und Höchstmaß 
 
max. 30° Dachneigung als Höchstmaß 
 
Darstellung ohne Normcharakter                                                    
 

Flurstücksgrenzen 
 

2 Flurstücksnummer 
 

 Angabe von Abständen bzw. Ausmaßen in m  

 

 

 

            

Nutzungsschablone 

Baugebiet Geschosszahl 

Grundflächenzahl/ 

Max. Grundfläche 
Bauweise 

Traufhöhe Dachneigung 

 

 
Änderungen der textlichen Festsetzungen - Teil B 
 
1. In Satz 1 der textlichen Festsetzung Nr. 1.2.1 wird hinter „(…) auf den mit maximal einem 

Vollgeschoss bebaubaren“ die Formulierung „sowie auf sämtlichen an die Planstraße B 
grenzenden“ eingefügt.  

 
2. Unter Nr. 1.2 der textlichen Festsetzungen wird folgender Punkt 1.2.3 angefügt: 
 

„1.2.3 Die im WA 2 festgesetzte Traufhöhe kann ausnahmsweise unterschritten werden, 
sofern sie 4,50 m nicht überschreitet, die Dachneigung 38 – 48° beträgt und im 
Übrigen die städtebauliche Vertretbarkeit in Bezug auf  die Bebauung der 
Nachbargrundstücke gegeben ist.“  
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